
Weiter ist im § 19 vorgesehen, daß eine Haupt
abteilung Saatgut im Ministerium für Landwirtschaft 
geschaffen wird, die dann bestimmte Aufgaben in der 
Festlegung der Zuchtziele für alle Arten von Feld
früchten, der Erstellung von einwandfreien Sortenlisten 
und auch der Erstellung der Erzeugung«- und Erfas- 
sungspläne für Saatgut aller Art, herab bis zur Hoch
zucht, durchführen soll und die auch zu einer Verbesse
rung der Sortenprüfung und der Saatgutqualität bei
tragen soll.

Die entscheidende Veränderung in diesem Jahre wird 
darin bestehen, daß ein obligatorischer Saatgutwechsel 
für alle bäuerlichen Betriebe durchgeführt werden soll.

Diese Frage hängt eng zusammen mit der Änderung 
der Ablieferungsbestimmungen dieses Jahres. Bei der 
erhöhten Ablieferung wird jeder Bauer geneigt sein, 
sich das notwendige anerkannte Saatgut zu kaufen, 
vor allen Dingen weil wir nach der Ernte keine Gegen
lieferung von Konsumware mehr fordern, sondern das 
Saatgut nur gegen Bezahlung ausgeben. Wenn wir also 
davon ausgehen, daß nunmehr das Saatgut richtig ver
wandt wird, dann wird auch von der Saatgutseite her 
eine Erhöhung der Erträge durchaus möglich sein. Wir 
werden zu diesem Zwecke nach der Ernte 150 000 t 
Getreide, einschließlich Hülsenfrüchte, von der DSG 
erfassen und von dieser gegen Bezahlung abgeben 
lassen, und zwar mit der Anrechnung für jeden bäuer
lichen Betrieb für ein Drittel seiner Anbaufläche. 
Ebenso ist es mit den 500 000 t Pflanzkartoffeln, die 
ebenfalls für ein Drittel der Anbaufläche für Kartof
feln gelten.

Wir würden schon in diesem Jahre das ganze Saat
gut gern in plombierten Säcken liefern, um dadurch 
jede Verschlechterung und Vermischung zu vermeiden; 
aber dafür reicht die Decke noch nicht aus, die wir in 
den Säcken haben. Wir müssen uns also darauf be
schränken, die Superelite- und Elitesorten in plom
bierten Säcken zu liefern, während das übrige Ge
treide noch in alter Form geliefert werden muß. Wir 
hoffen aber, daß dm kommenden Jahr auch auf diesem 
Gebiet weitere Fortschritte erzielt werden, so daß 
immer durch die Plomben nachgewiesen werden kann, 
wer der Lieferer des Saatgutes ist, um so Schädlinge 
in der Belieferung von vornherein auszuschalten.

In der Frage der Fütterung und Pflege des Viehes 
haben wir ebenfalls einige Verbesserungen in dem vor
liegenden Gesetzentwurf. Wir haben zuerst durch die 
verminderte Ausmahlung des Brotgetreides eine Re
serve von 140 000 t Kiele aus der einheimischen Erzeu
gung zur Verfügung. Für die Durchführung der 
Schwednemastverträge haben wir außerdem vorgesehen, 
daß der Maisanbau in diesem Jahr erweitert werden 
soll, weil auf besonders leichten Böden durch den Mais
anbau höhere Erträge erzielt werden können, um da
mit die Futtergrundlage zu verbessern. Vor allem aber 
haben wir vorgesehen, durch die Verbesserung in der 
Rauhfutterlage und durch die Steigerung der Milch- 
erträge das tierische Eiweiß für die Fütterung in 
größerem Umfange zur Verfügung zu stellen. Es ist 
vorgesehen, daß in den Ablieferungsbestimmungen 
die Rückgabe an Magermilch auf 35 Prozent fest
gesetzt wird, so daß von dieser Seite her auch das 
fehlende tierische Eiweiß in gewissem Umfange ersetzt 
werden kann.

Weiter ist vorgesehen, daß bei der Erfassung von 
Heu und Stroh in den Gebirgskreisen von Sachsen 
und Thüringen sowie in einigen Kreisen von Sachsen- 
Anhalt das bisher anfallende Abgabesoll auf die 
Länder Mecklenburg und Brandenburg .umgelegt 
wird. Außerdem ist auch für dieses Jahr ein Erlaß 
der Lieferungen von Heu und Stroh für die einzelnen 
Länder angeordnet, und schließlich soll für die Länder 
Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt eine Heraus
gabe von schon erfaßtem Heu und Stroh erfolgen, um

auch damit die jetzige Futterknappheit zu einem Teil 
zu lindem.

Wir haben in § 24 die Bestimmung aus dem Volks
wirtschaftsplan übernommen, daß der Sauenbestand 
am 31. Dezember 1950 auf 500 000 festgesetzt wird. 
Das ist ein Sauenbestand, der über den Friedensstand 
hinausgeht. Weil aber die Qualität der Sauen noch 
nicht so gut ist wie im Frieden und wir im Volks- 
Wirtschaftsplan 5 700 000 Schweine vorgesehen haben, 
ist die Zahl so hoch festgesetzt worden. Es ist jedoch 
betont worden, daß wir diesen Sauenbestand ver
jüngen und qualitativ verbessern müssen. Ich glaube, 
das ist eine dringende Notwendigkeit, die vor allem 
alle Bauern erkennen müssen.

Es ist auch im Bauprogramm vorgesehen, daß die 
Stallbauten nicht Zurückbleiben .sollen, sondern daß 
ebenso viele Stallbauten vorzusehen sind, wie im Rah
men des Bodenreform - Bauprogramms Neubauern
häuser errichtet werden. Wir werden also dafür 
sorgen, daß für die Vermehrung des Viehbestandes 
auch die notwendigen Ställe zur Verfügung stehen. 
Das gilt auch für die volkseigenen Güter.

Um die Qualität des Viehes zu verbessern, sollen 
nach § 25, Abs. 2 in stärkerem Ausmaße als bisher 
Dorfschauen und Stallbegehungen zur Förderung der 
Tierzucht durchgeführt werden. Es gibt dafür schon 
sehr gute Beispiele, die nur noch stärker ausgebaut 
werden müssen.

Dann haben wir im § 26 eine Regelung vorgesehen, 
die Maßnahmen, die sich in einzelnen Ländern schon 
bewährt haben, für die ganze Republik einführt. Das 
gilt für die Viehwirtschaftsberater, die wir jetzt schon 
in Sachsen-Anhalt haben und die nun auch in den 
übrigen Ländern eingeführt werden sollen. Sie sollen 
zugleich die Milchleistungskontrolle durchführen. Auf 
der anderen Seite haben wir in anderen Ländern die 
Milchleistungsprüfung. Dort wollen war von diesen 
Kontrolleuren einige weiter schulen, damit sie auch 
zugleich Viehwirtschaftsberater sein können. Damit 
werden wir auf dem Gebiet der Viehzucht einen 
Stamm von Beratern bekommen, die wirklich den 
Bauern gute Ratschläge und Hilfe leisten können.

Dann haben wir im § 27' vorgesehen, daß die Tier
seuchenbekämpfung ebenfalls auf eine solidere allge
meine Grundlage gestellt wird. Wir haben dabei vor 
allem die Bekämpfung der Sterilität, des seuchenhaften 
Verkalbens, ins Auge gefaßt. Wir werden aber ver
suchen, auch die Tbc mit einzubeziehen. Wir wollen 
versuchen, die Zahl der Tierärzte zu vermehren und 
wollen auch die Veterinärhelfer einführen, damit daun 
laufende Untersuchungen durchgeführt werden, wie sie 
bisher nur im Lande Sachsen zur Durchführung ge
kommen sind. Wir werden damit, glaube ich, eine 
erhebliche Verbesserung der Qualität der Vieh
bestände erreichen.

Dann ist eine weitere Ausdehnung der Besamungs
stationen der VdgB vorgesehen. Die Zahl soll auf 
50 Stationen erhöht werden. Wir wissen, daß die 
VdgB noch größere Ansprüche gestellt hat, daß 
Wünsche vorhanden sind, besonders wegen der An
steckungsgefahr noch mehr solche künstlichen Be
samungsstationen einzurichten. Aber die technischen 
und auch die finanziellen Mittel reichen vorläufig nicht 
weiter, so daß wir uns zunächst mit 50 begnügen 
müssen.

Sodann ist eine bessere Schädlingsbekämpfung vor
gesehen. Darüber brauche ich vielleicht nicht viel zu 
sagen, weil hier .schon Erfahrungen vorhanden sind. 
Es ist nur wiederum festgelegt, daß die Verantwortung 
bei den einzelnen Landesregierungen liegt und daß auch 
hier die Republik einen weiteren Teil der Verant
wortung trägt.

Der Abschnitt VII sieht zunächst eine Hilfe für die 
Gebiete vor, die unter der Bodenaustrocknung leiden.
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